
Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im Rathaus mit 
den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus wird das Amtsblatt im Internet auf 
www.ludwigshafen.de veröffentlicht. 
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Sitzung des Hauptausschusses 
 
Die Mitglieder des Hauptausschusses treten am  
 

Montag, 12. März 2018, 15 Uhr, 
Rathaus, Sitzungszimmer 1, 

 
zu einer öffentlichen / nichtöffentlichen Sitzung zusammen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
Öffentliche Sitzung 

 
1. Landeseinheitliches Verfahren für das Einwohner- und Meldewesen, Verlängerung 

des Betriebes der dezentralen Verfahrenskomponente EWOIS/MESO bei der 
Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ) 

2. Bestellung einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Ludwigshafen 
Bestellung einer stellvertretenden Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk 
Ludwigshafen 

3. Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das 
Haushaltsjahr 2017 

4. Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 
2017 

5. Feuerwehr: Beschaffung einer Drehleiter mit Korb DLA (K) 23/12 angelehnt an DIN 
EN 14 043, Genehmigung der Maßnahme 

6. Gefahrenabwehrverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen 
Verkehrsraum 

 
In der nichtöffentlichen Sitzung werden Vergabeentscheidungen behandelt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 06.03.2018 
 
gez. 
Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 
 
  



Sitzung des Umweltausschusses 
 
Die Mitglieder des Umweltausschusses treten am  
 

Mittwoch, 14. März 2018, 14 Uhr, 
Rathaus, Sitzungszimmer 1, 

 
zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
Öffentliche Sitzung 

 
1. Sachstand "Green-City- Masterplan" und Fördermaßnahmen des Landes und des 

Bundes 
 
Ludwigshafen am Rhein, 06.03.2018 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
 

Sitzung des Schulträgerausschusses 
 
Die Mitglieder des Schulträgerausschusses treten am  
 

Donnerstag, 15. März 2018, 14 Uhr, 
Rathaus, Sitzungszimmer 1, 

 
zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
Öffentliche Sitzung 

Informationen der Verwaltung: 
 

1. Beauftragung der Grundschule Gräfenauschule als Schwerpunktschule 
2. Sachstand Errichtung Ganztagsschule Karl-Kreuter-Schule 
3. Beschaffung von IT-Hardware aus Rahmenvertrag 2017 und 2018 
4. Einführung eduLU Sachstand 

 
Beantwortung von Anfragen 
 
Ludwigshafen am Rhein, 06.03.2018 
 
gez. 
In Vertretung Beate Steeg, 
Beigeordnete 
 
 
  



Sitzung des Schulträgerausschusses und des Jugendhilfeausschusses 
 
Die Mitglieder des Schulträgerausschusses und des Jugendhilfeausschusses treten am  
 

Donnerstag, 15. März 2018, 15 Uhr, 
Rathaus, Stadtratssaal, 

 
zu einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung zusammen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
Öffentliche Sitzung 

 
1. Soziale Gruppenarbeit an Ludwigshafener Schulen 
2. Trainingstag Schule 
3. Vorstellung Wildwasser 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, 06.03.2018 
 
gez. Walter Münzenberger 
gez. In Vertretung Beate Steeg, Beigeordnete 
 
 
 

Sitzung des Jugendhilfeausschusses 

Am Donnerstag, 15.03.2018, findet im Anschluss an die gemeinsame Sitzung mit dem 
Schulträgerausschuss (ca. 16.00 Uhr), im Rathaus, Stadtratsaal, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen, 
eine Sitzung des Jugendhilfeausschusses statt. 

 
Tagesordnung: 

I. Information der Verwaltung 

II. Beschlüsse 

1. Zuschüsse zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten 
Freier Träger 

1.1 nach Vereinbarung Kofinanzierung Ziffer 1 (70 %) 

1.2 Maßnahmefreigaben gemäß Erbbaurechts- und 
Geschäftsbesorgungsverträge für Kindertagesstätten Freier 
Träger in Gebäudeträgerschaft der GAG 

2. Sprachförderung in Kindertagesstätten 

3. Kindertagesstättenplanung 2018 / 2019 

4. Projektförderung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

 

Ludwigshafen, 06.03.2018 

gez.  
Walter Münzenberger 
Vorsitzender 
 
 



BEKANNTMACHUNG 
 
Rechtsverordnung über die Festlegung von acht Marktsonntagen in Ludwigshafen am Rhein 
(Rheinland-Pfalz) 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 2 Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte Rheinland-Pfalz (LMAMG) 
vom 03. April 2014, veröffentlicht am 17.04.2014 (GVBl. Land Rheinland-Pfalz Nr. 5, S. 40) wird für die Stadt 
Ludwigshafen am Rhein folgende Rechtsverordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
An den folgenden Tagen werden im Gebiet der Stadt Ludwigshafen am Rhein Marktsonntage festgelegt: 
 
08. April 2018, 06. Mai 2018, 03. Juni 2018, 24. Juni 2018, 05. August 2018, 02. September 2018, 07. 
Oktober 2018, 04. November 2018 
 

§ 2 
 
An Marktsonntagen dürfen im Stadtgebiet und in allen Stadtteilen der Stadt Ludwigshafen am Rhein, in der 
Zeit von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr   
 

privilegierte Spezialmärkte nach § 6 Abs. 2 LMAMG sowie 
Floh- und Trödelmärkte nach § 8 LMAMG 
 

nach erfolgter Festsetzung durchgeführt werden. 
 

An Marktsonntagen können jeweils mehrere Veranstaltungen nach § 6 Abs. 2 und § 8 LMAMG auf dem 
Gebiet der Stadt Ludwigshafen durchgeführt werden. 
 

§ 3 
 
Vor Antragstellung zur Festsetzung eines privilegierten Spezialmarktes im Sinne des § 6 Abs. 2 LMAMG und 
eines Floh- und Trödelmarktes gemäß § 8 LMAMG hat der Veranstalter des jeweiligen Marktes eine 
Teilnehmerliste von mindestens zwölf Gewerbetreibenden vorzulegen. 
 

§ 4 
 
(1) Werden an den Marktsonntagen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, so sind diese nach § 
13 Abs. 2  Ladenöffnungsgesetz (LadöffnG) von der Arbeit freizustellen. 
 
(2) Während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle geschlossen sein muss, darf die Freizeit den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gewährt werden. 
 
(3) Jugendliche, werdende und stillende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden. 
 

§ 5 
 
Die Arbeitgeber sind gemäß § 13 Abs. 5 LadöffnG verpflichtet ein Verzeichnis über Namen, Tag, 
Beschäftigungsart und -dauer der an den Sonntagen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und über die gemäß § 13 Abs. 2 LadöffnG gewährte Freistellung zu führen. 
Kontrollierenden Personen ist dieses oben genannte Verzeichnis auf Verlangen unverzüglich vorzuzeigen. 
 

§ 6 
 
Ein Abdruck dieser Verordnung ist an geeigneter Stelle in der Verkaufsstelle auszulegen oder auszuhängen. 
  



§ 7 
 
(1) Die Vorschriften des LMAMG Rheinland Pfalz in der zurzeit geltenden Fassung sind zu beachten. 
Zuwiderhandlungen werden gemäß § 20 LMAMG Rheinland-Pfalz mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet. 
Bei Fällen des § 20 Abs. 1 Nr. 8 a bis zu 50.000 Euro, bei Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 6 bis zu 2.500 Euro, 
bei den übrigen Fällen des Abs. 1 bis 1.000 Euro.  
 
(2) Gemäß § 15 Abs. 2 LadöffnG können Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1 bis 4 dieser Verordnung als 
Ordnungswidrigkeit bis zu 2.000 Euro geahndet werden. In den Fällen des § 15 Abs. 1 Nr. 1 a LadöffnG bis 
zu 5.000 Euro. 
 
(3) Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendliche werden als Ordnungswidrigkeit 
nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12.04.1976 (BGBl. I S. 965), geändert durch 
Gesetz vom 24.12.2003 (BGBl. I. S. 2954) in der zurzeit geltenden Fassung geahndet. 
 
(4) Die Beschäftigung werdender und stillender Mütter am Sonntag, wird nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 des 
Mutterschutzgesetzes vom 20.06.2002 (BGBl. I. S. 2318 ff) in der zurzeit geltenden Fassung als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt. 
 
(5) Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ordnungswidrigkeit nach § 22 Abs. 1 des 
Arbeitszeitgesetzes vom 06.Juni 1994 (BGBl. 1994 Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden Fassung 
geahndet werden. 
 
(6) Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die Vorschrift des § 13 
LadöffnG, die Bestimmungen der Arbeitszeitverordnung, des Manteltarifvertrages für Arbeitnehmer im 
Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind sorgfältig zu beachten. 
 

§ 8 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 07.03.2018 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 

BEKANNTMACHUNG 
Rechtsverordnung 

 
über die Freigabe der  verkaufsoffenen Sonntage in Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz)  am  
 

08. April 2018  in der Innenstadt mit den Einkaufscentern Rheingalerie, 
   Rathauscenter und Walzmühle 
   Anlass: Ludwigshafener Frühlingszauber 
 

02. September 2018 in Oggersheim (ohne den Einkaufspark Oggersheim) 
   Anlass: Oggersheimer Kerwe  
 

 04. November 2018 in der Innenstadt mit den Einkaufscentern   
   Rheingalerie,  Rathauscenter und Walzmühle 
   Anlass: Ludwigshafener Herbstzauber in Verbindung mit dem Winterdorf auf dem 
   Platz der Deutschen Einheit 
 



Aufgrund des § 10  Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21.11.2006 (GVBl. S. 351 ff), 
wird für die Stadt Ludwigshafen am Rhein folgende Rechtsverordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Die Verkaufsstellen in der Stadt Ludwigshafen am Rhein, dürfen an den genannten Sonntagen 08. April,  
02. September sowie 04. November 2018 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr in den aufgeführten 
Stadtteilen geöffnet sein. 
 
Das Stadtgebiet der Innenstadt in Sinne dieser RVO wird durch folgende Örtlichkeiten bzw. Straßen 
begrenzt: 

 Im Norden die Hochstraße. 
 Im Süden der Bahndamm bzw. die Hochstraße. 
 Im Westen die Lorientallee. 
 Im Osten der Rhein. 

 
Weiterhin zählen in diesem Fall zur Innenstadt  die Fußgängerzone Prinzregentenstraße, die Mundenheimer 
Straße zwischen Hochstraße und Wittelsbachstraße sowie die Walzmühle und die Rhein-Galerie. 
 

§ 2 
 
(1) Werden an den verkaufsoffenen Sonntagen Arbeitnehmer beschäftigt, so sind diese nach § 13 Abs. 2  
Ladenöffnungsgesetz (LadöffnG) von der Arbeit freizustellen. 
 
(2) Während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle geschlossen sein muss, darf die Freizeit den 
Arbeitnehmern nicht gewährt werden. 
 
Jugendliche, werdende und stillende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden. 
 

§ 3 
 
Die Arbeitgeber sind gemäß § 13 Abs. 5 LadöffnG verpflichtet ein Verzeichnis über Namen, Tag, 
Beschäftigungsart und -dauer der an den Sonntagen beschäftigten Arbeitnehmer und über diesen gemäß § 
13 Abs. 2 LadöffnG gewährte Freistellung zu führen. 
Kontrollierenden Personen ist dieses obengenannte Verzeichnis auf Verlangen unverzüglich vorzuzeigen. 
 

§ 4 
 
Ein Abdruck dieser Verordnung ist an geeigneter Stelle in der Verkaufsstelle auszulegen oder auszuhängen. 
 

§ 5 
 
(1) Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1 bis 4 dieser Verordnung können als Ordnungswidrigkeit nach § 15 
LadöffnG mit bis zu 2.000 Euro geahndet werden. In den Fällen des § 15 Abs. 1 Nr. 1 a LadöffnG bis zu 
5.000 Euro. 
 
(2) Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendliche werden als Ordnungswidrigkeit 
nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12.04.1976 (BGBl. I S. 965), geändert durch 
Gesetz vom 24.12.2003 (BGBl. I. S. 2954) in der zurzeit geltenden Fassung geahndet. 
(3) Die Beschäftigung werdender und stillender Mütter am Sonntag, wird nach § 32 Abs. 1 Nr. 1  des 
Mutterschutzgesetzes vom 20.06.2002 (BGBl. I. S. 2318 ff) in der zurzeit geltenden Fassung als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt. 
 
(4) Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ordnungswidrigkeit nach § 22 Abs. 1 des 
Arbeitszeitgesetzes vom 06.Juni 1994 (BGBl. 1994 Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden Fassung 
geahndet werden. 



Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die Vorschrift des § 
13 LadöffnG, die Bestimmungen der Arbeitszeitverordnung, des Manteltarifvertrages für Arbeitnehmer im 
Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind sorgfältig zu beachten 
 

§ 6 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, 07.03.2018 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 10.08.2017 zur wesentlichen Änderung der Ammoniak-Fabrik III; 
Vorhaben: Umbau Methanol-Synthese. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, Bau W 125, Anlage-Nr. 21.06, Gemarkung Oppau, Flurstück 4446/14. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind.  

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE.  

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden.  
Auswirkungen auf die Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. 
Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen 
Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74.  

 Die Entsorgung der Abfälle ist vorhanden und gesichert.  
 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 07.03.2018 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
  



gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 28.11.2017 zur wesentlichen Änderung der TDI-Fabrik; 
Vorhaben: Verwendung eines optimierten Phosgenreaktors. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, Bau D 821, Anlage-Nr. 34.10, Gemarkung Friesenheim, Flurstück 2539/39. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antrags-bedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden.  
Auswirkungen auf die Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. 
Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen 
Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt ergeben sich keine 
Änderungen. 

 Die Entsorgung der Abfälle ist vorhanden und gesichert. Antragsbedingt ergeben sich keine 
Änderungen. 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 07.03.2018 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
  



Bekanntmachung 
Gewässerschau durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Deichmeisterei / Neubaugruppe Hochwasserschutz Speyer 
führt vom 10.04.2018 bis 19.04.2018 die Schau des Rheinhauptdeiches zwischen Speyer und Bobenheim-
Roxheim durch. 
 
Der Schauplan ist unter www.sgdsued.rlp.de in der RubrikBekanntmachungen / Wasserwirtschaft 
veröffentlicht. 
 
Den Anliegern, Eigentümern und Nutzungsberechtigten und den nach § 63 des Bundes-
Naturschutzgesetzes anerkannten Verbänden wird gemäß § 101 Abs. 2 Landeswassergesetz Gelegenheit 
zur Teilnahme an der Deichschau gegeben. Des Weiteren werden die Anlieger, Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten aufgefordert, das Betreten ihrer Grundstücke gemäß § 101 Wasserhaushaltsgesetz 
zu ermöglichen. 
 
Speyer, 01.03.2018 
 
gez.  
Koch 
 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Industriestraße 70, 67346 Speyer, 06232-670210 
 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


